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Aus den Schulzimmern der Vereinigten Staaten.
(Fädagogischrs Leitbild

Unlängst stand in einem Blatte folgendes Citat aus der „Schweizer,
Lchrerzcitnng:" „Wie die Schule sich hier schneller, dort lang-
s amer aus dem Zustand der (zumeist kirchlichen) Abhän-
gigkeit und Verknöcherung durchgerungen hat, zur an-
regenden und krafterzeugenden Institution, so hat der Lchrcrstand selbst

sich emporgeschwungen." (1899 p. 25l.) Nirgends ist die Schule

von der Kirche „unabhängiger" als in den Vereinigten Staaten. Früher
war die Schule auch da Eigentum der verschiedenen Rcligionsgenossen-
schasten. Tie Religion galt als Basis des Unterrichts und der Erziehung,
die Leitung der Schulen stand bei der Geistlichkeit. Die Verviclfälti-
gling und immer lautere Mischung der Bekenntnisse, die zunehmende

Erschlaffung des religiösen Lebens und das Wachstum des Unglaubens
beeinflussten die öffentliche Meinung zu Gunsten einer religionslosen
Schulbildung. Nach und nach wurde deshalb in allen Staaten die

staatliche Volksschule säcularisiert, Gebet, Bibel und religiöser Unterricht
auS derselben verbannt und die religiöse Seile der Bildung der Familie
überlassen. ')

Und welches sind die Früchte? Dr. Ritter schreibt: „Damit die

oft gehörte Behauptung, dast sich die meisten Verbrecher aus den Kreisen
der Eingcwandertcn — also der nicht hier Aufgewachsenen und nicht
hier in den Schulen erzogenen - rekrutierte», ans das richtige Maß
gebracht werde, sei hier bemerkt, das) nach dem letzten Zensus über

Verbrechen und Vergehen ans die Gesamtzahl von 82,329 der während
eines Jahres inhaftierten und verurteilte» Personen in den Vereinigten
Staaten s 1,378 Amerikaner, 25,0l9 Farbige (zum grössten Teil
hier geboren) und nur 15,932 Eiugewanderte kamen.

Die Schuld an den durch obige Zahlen skizzierten Zuständen
ist im amerikanischen Schulsystem zu suchen, das in seiner Gott-
losigkcit den Grund zu dem grössten Teil dieser Ver-

erbniS gelegt hat und bei dessen Fortdauer es schlecht bestellt sein

wird mit den „Bürgcrtugcnden" der Amerikaner. Man musi dem russisch-

orthodoxen Bischof Nikolas beipflichten: nachdem er in seinem Ab-
schiedshirtcnbricf seine Glaubensgenossen ermahnt hatte, in dem Glauben

ihrer Väter zu beharren und ihre Kinder darin zu erziehen, sagt er:
„Ihr seht, wie schlecht die Erziehung ist, welche die Schüler
in den öffentlichen Schule» dieses Landes erhalten; die

9 Kirch.-Lex. IX. <K3
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meisten der Kinder, die diese Schnlen besucht haben, kommen aus

denselben nicht nur ohne Gottesfurcht, sondern auch ohne das

gewöhnlichste Schamgefühl. Dies ist die Ursache für die abnor-
malen Zustände, die wir um uns im praktischen Lebe» vorherrschen

sehen; Respektlosigkeit gegen die Eltern und Erwachsenen.
Hartnäckigkeit, Eigenwille, Leichtsinn im Allgemeine» und be,

züglich der Pflichten gegen 1. die Familie, 2. die Gemeinschaft, 3. den

Staat. Sucht nach leichtem Gewinn. Vergnügen ,c. — alle
diese Uebelstände würden nicht vorherrschen, wäre der
Glaube an Gott der Grundstein der Erziehung" (Christ!.

Soz.-Ncf 1890 p. 339).
ES ist wieder bestätigt, was 00 Bischöfe schon im Jahre 1803

über die religionslosen Staatsschulen der Vereinigten Staaten

sagten: „Lange Erfahrung hat mehr als genugsam bewiesen, wie

gross die Uebel, wie unvermeidlich die Gefahren sind, welche der katho-

lischcn Jugend aus dem Besuche der Staat s schulen hierzulande er-

wachsen. Denn krast des in demselben herrschenden Systems (der Ne-

ligionslosigkeit) ist es nicht anders möglich, als dass die katholische

Jugend in große Gefahr sowohl für Glauben als Sitten gerät. Und

aus keiner andern Ursache scheinen die übergroßen Fortschritte hervor-
zugehen, welche die Pest des Jndifferentismus hierzulande gemacht

und noch täglich macht, sowie jene Sittenverderbnis, durchweiche

wir nicht ohne Tränen bei uns sogar das zarteste Alter bereits

angesteckt und verderbt sehen." ^) Bloß realistische und technische Kennt-
nisse und Fertigkeiten machen die ächte Bildung nicht aus. erziehen

keine Charaktere, keine großen und einflußreichen Männer, welche ihrem
Volke in frohen und ernsten Tagen vorleuchten und zum geistigen Halt
dienen. Davon ist der gebildete und welterfahrene Katholik und Prote-
stant gleich überzeugt. Kenntnis der natürlichen Dinge und Gewandtheit
für die Zwecke des sozialen Lebens konnte der Zerfall der antike» und
der muhamedanischen Staaten nicht aufhalten, weil dieselben in Unglauben
und Unsittlichkeit innerlich verfault waren. Mögen die modernen Staaten
den mächtigen Halt der christlichen Frömmigkeit, Zucht und Sitte nicht
auS den Schulen, den Heeren und Ratssälen ausschließen, sonst werden

unS Schulen und Festungen in den Tagen der Prüfungen nickst retten.

Die ideelle und materielle Bildung, wie sie sich in den

ausgezeichnetsten Menschen vereinigt findet, sollen sich mehr oder weniger
in allen Schulen verbinden. Früher hat man mehr die ideelle Seite
gepflegt, die realistischen Kenntnisse und Fähigkeiten weniger berücksichtigt

') lkalhrein, Moralph^losophie p. 577.
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als heute. Aber „aus jenen Schulen gingen doch Männer
von Geist und Charakter hervor," die auch später noch i» das

Detail der Geschäfte und Geldverhältnisse der technischen und naturali-
stischen Zweige sich mit Leichtigkeit hineinarbeiteten, und, wenn sie in
christlicher Zucht und Sitte aufgewachsen waren, sich eine gewisse ideelle

Schwunghastigkcit und geistige Irische bewahrten, Fehlt aber die ideelle

Seite der Bildung und schließt man Glauben und kirchlichen
Sinn, „diese kräftigsten und wirksamsten Träger der idealen
Richtung aus, so versinken eine Anzahl junger Leute in Liederlichkeit
und Unsittlichkeit." Die Kirche hat von Gott die Aufgabe, den

ganzen Menschen und alle Menschen in jedem Alter, in allen Lagen
und Verhältnissen des Lebens, besonders aber in der wichtigen und

entscheidenden Jugendzeit, zu Christus zu führen. „Die Diener der
Kirche müßten feige und gewissenlos von ihrer hl. Aufgabe, — die

Eltern müßten von ihrem Glauben und von ihrer Liebe zu den

Kindern abgefallen sein, wenn sie es dulden könnten, daß die Kirche

von der Schule ausgeschlossen würde." In den Vorarbeiten zum
Vatikanischen Konzil heißt es daher in der Begründung und Erläu-
terung des Mitrechtes der Kirche aus die Leitung der Schulen: „Es
wird also sowohl in der Darlegung der Irrtümer als in der Behaup-

tung der Wahrheit l. nicht das Recht der weltlichen Gewalt ge-

leugnet für den wissenschaftlichen Unterricht.behufs ihres gesätzmäßigcn

Zweckes zu sorgen, und mithin wird der gleichen weltlichen Gewalt

nicht das Recht aus die Leitung der Schulen bestritten, soweit es jener

gesetzmäßige Zweck erfordert. 2. Es wird der geistlichen Gewalt
nicht eine aus göttlicher Anordnung folgende Auktorität zur positiven

Leitung der Schulen zugeschrieben, insofern in denselben die Wissen»

schasten und natürlichen Kenntnisse gelehrt werden, sondern 3. es wird
die Autorität der Kirche zur Leitung der Schulen gewahrt, in»
soweit der Zweck der Kirche selbst es fordert, es wird ihr
das Recht und die Pflicht zugeschrieben, für den Glauben und
die christlichen Sitten der katholischen Jugend zu sorgen
und gerade damit zu verhüten, daß nicht diese köstlichen Güter durch

den Unterricht in der Schule selbst verderbt werden." Darum schrieb

Papst Leo XIII. beim Canisiusjubiläum: „Sodann ist es nötig, daß

nicht allein bestimmte Stunden für den Unterricht der Jugend in der

Religion angesagt seien, sondern es muß auch der ganze übrige
Unterricht von dem Geiste der christlichen Frömmigkeit durchweht

und durchdrungen sein."

') Kaistr, kirchcnxol. Fragen p. 37.

') iüem p. Aß



Aber trotz der Mahnungen edelgesinnter Prolestante», der Bischöfe,
der Gelehrten, des Papstes bleibt die amerikanische Staatsschule „unab-
hängig" von der Kirche. .I» der Schule, wo der Charakter des

Kindes gebildet wird und eine bestimmte Richtung erhalten soll, ist

für Gott und positive Religion kein Raum gelassen. Bei
der Mehrzahl der Kinder, die öffentliche Schulen besuchen, wird dieser

Mangel nicht anderswo erseht; der eigentliche Zweck des Le-
bens, die Bestimmung des Menschen, wird ihnen kaum je bekannt.
Was Wunder also, wenn sie aufwachsen in der Begierde nach dem,

was ihnen, nach allem, was sie um sich sehen, als das Zaubermittel
erscheint, womit das Glück erjagt wird: Das Geld! Was Wunder,
wenn sie habgierig werden und ihnen dann jedes Mittel recht ist,

um das Ersehnte zu erreichen. Religion ist ihnen nur ei» unbc-

stimmter Begriff. Die in ihr begründete Sitten lehre, die Lehre

von der höheren Bestimmung des Menschen, Gott selbst sind aus
der Volk s erzieh ung verbannt und damit alles zur Her-
anbildung des wirklich guten Charakters, wirklich guten
Bürgers Notwendige. Die Volkserzichung ist nur darauf gerichtet,
die Fähigkeiten der heranwachsenden Gcneneration für den Erwerb zu
schärfen, damit sie sich sobald wie tunlich mit grösstem Erfolg in den

Kampf um den Dollar stürzen können. Das; mit diesem System nicht
etwa gute, loyale Bürger herangebildet, sondern hauptsächlich die

Habgier geradezu gross gezogen und die Moral auf eine immer

niedrigere Stufe gegründet wird, ist klar. Den, der dieser Er-
kenntnis nicht zugänglich ist. lehren die nackten Zahlen der Statistik,
welche immer anwachsenden Verheerungen dieses (Schul-) System

anrichtet."^) Selbst der Protestant Baldwin schreibt: „Alle stim-

men darin übercin, das; eine gesunde Moralität den Unterricht eines

jeden Erziehungssystcms bilden mus;. Aber wie wollen wireinen
sittlichen Charakter bilden, wenn wir Gott, Bibel, sittliche

Verantwortlichkeit und ein jenseitiges Leben aus unsern Schulen aus-
schließen?"

„Dieses konfessionslose Staatsschnlsystem steht nicht nur in schreien-

demWiderspruch zu der von der Verfassung garantierten Gewissens-
sreiheit, es ist auch eine erdrückende Vergewaltigung der christlichen Be-
kenntnisse, deren Anhänger einerseits die Staatsschule mit ihren Steuern
unterhalten müssen, andererseits aus Gewisjcusrücksichten gezwungen
sind, auf dieBenuhung derselben zu verzichten und mit den größten

') Monatsschrift f. christl. Soz -Res. 1899 p. 326.
's ràv Xrt ok Solrool. No«-kork 1881.
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Opfern eigene koneffionelle Freischnlen zu gründen."^) So
besaßen die Katholiken anno 1807 3438 Pfarrschulen, die von 812.011

Kindern besucht wurden, 9 Universitäten und 107 Seminare mit 3904

Studenten, 20l Hochschulen sür Knaben, 051 Akademien sür Mädchen;

in 249 Waisenhäusern werden 33903 Kinder erzogen. Wohltätigkeit^
anstaltcn 888. Die Gesamtzahl der Kinder in katholischen Instituten
947,940 (anno 1896: 933,944). Die katholische Bevölkerung der Ver-

einigten Staaten ist auf 9,590,427 berechnet. Da die „unabhängige"
Staatsschule in Amerika ungerecht und verderblich wirkt, möge

man die christlichen Konfessionen der Schweiz mit derselben verschonen!

Scbruar, l00i). Vertsch. Ncallchrer.

Beschlüsse.
t. Die in Bremen tagend: PhilologewVerkammlung nahm folgende Ent»

schließung an: 1. Tie allgemeine amtliche Anwendung der Schulorthographie,
solange dieselbe Gültigkeit h>t, erscheint im Interesse der Schule und zur Wahr-
ung ihrer Würde um der Bedürfnisse deâ gesamten Schrifttums willen, ganz
besonders aber kür die Beamten selbst dringend wünschenswert. 2. Die Vxr-
sammlnng beauftragt ihren Vorstand, die vorsiehende Entschließung dem Reichs-

tanzler und den Präsidenten der Negierungen der deutschen Bnnd.sstaaten mit
der Bitte zugehen zu lassen, für die baldige Anwendung der Schulo.thographie
im amtlichen Sckriitverlchr Scrge tragen zu wollen.

2. Tie Eltern haben kein Anrecht auf die Jnnehaltung
einer herkömmlichen Lage der Schulstunden. Mit einer interessanten
Streitfrage beschädigte sich am 25. September die dritte Strafkammer des Land-
gcrichts zu Dortmund. Zu dieser Stadt hatte man mit Rücksicht auf den Mangel
an Turnbasten für einige Oberllassen der VollSschule die Turnstunde nach dem

gewöhnlichen Nachmittagsunterricht verlegt, so daß die Schulzeit für diese

Schüler von 2 bis 5 Uhr nachmittag« dauerte; man kommt eben mit der Ver-
teilung de« Turnunterrichts sür alle Klassen nickt aus. Das hat nun überall
dort, wo die Kinder den Eltern in der Wirtschaft helfen mästen, Unwille erregt.
Der Sckuhmachermeister Philipp Winkelmann, der das Vorgehen der Schul-
behörde nickt für recht befand, hielt seinen Sohn von dem Turnunterrichte fern.
Er stützte sich darauf, daß der Nachmittagsunterricht nur zwei und nickt drei
Stunden zu dauern habe. Er wurde dieierhalb in Strafe genommen, rief rich-
tcrlicke Entscheidung an, erzielte aber nichts, wurde vielmehr vom Schöffengericht
verurteilt. Auch die Strafkammer war der Ansicht, daß die Schulbehörde wohl
berechtigt sei, die Schulzeit in der ihr zweckmäßig erscheinenden Weise zu regeln,
zumal da in dem vorliegenden Fall der Lehrplan von der Königlichen Regierung
genehmigt sei. Ein Anspruch der Eltern auf das Innehalten gewisser Stunden
existiere nicht.

'j Herder, Kirchen Ler IX. 457
') Sathol. Mist ldS7 p. 143.
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